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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §162

1. BAO § 162 heute

2. BAO § 162 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die Au8orderung zur Empfängerbenennung hat sich an jenen Abgabep:ichtigen zu richten, der die Betriebsausgaben

absetzen möchte. Da zum Zeitpunkt der Au8orderung zur Empfängerbenennung das Sanierungsverfahren (ohne

Eigenverwaltung) bereits aufgehoben war, konnte sich diese Au8orderung nur an den Abgabep:ichtigen selbst richten,

dem es oblag, zu dieser Au8orderung auch Informationen bei jenen Personen einzuholen, die im damaligen Zeitraum

für ihn (bzw. die Insolvenzmasse) handelten.
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